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Die Wirtschaft in Baden-Württemberg ist mittelständisch geprägt. Mehr als 
99 Prozent der Unternehmen sind kleine und mittlere Unternehmen. Sie bilden das 
Rückgrat der baden-württembergischen Wirtschaft als Triebfeder für Innovationen, 
Investitionen, sichere Arbeitsplätze und Wachstum. 

Sparkassen sowie Volksbanken und Raiffeisenbanken sind in Baden-Württemberg 
die Hauptfinanzierer des Mittelstands mit einem Marktanteil von rund 80 Prozent. 
Sie garantieren die Kreditversorgung der kleinen und mittleren Unternehmen. 

In der Finanzmarktkrise konnte Baden-Württemberg den tiefsten Wirtschaftsein-
bruch der Nachkriegszeit schnell überwinden – dank der ausreichenden Kredit-
finanzierung  kleiner und mittlerer Unternehmen und ihrer Wettbewerbsstärke.

Als Reaktion auf die Krise wurden in Europa in den vergangenen Jahren viele neue 
Regulierungsvorgaben zur Stärkung des Finanzsystems und zur Reduzierung der 
Krisenanfälligkeit auf den Weg gebracht. Dieses Ziel wird von uns ausdrücklich 
 unterstützt. Allerdings berücksichtigen die neuen Regulierungsvorgaben und  
-vorschläge nur sehr unzureichend, dass die klassische Unterneh mens kredit-
finanzierung weder Ursache der Finanzkrise war, noch diese verstärkt hat. 

Wir haben vielmehr die paradoxe Situation, dass die Regulierung insbesondere 
 erfolgreiche Wirtschaftsstrukturen wie unseren Mittelstand in Baden-Württemberg 
mit seinen Hauptkreditgebern, den Sparkassen sowie den Volksbanken und 
Raiffeisen banken, benachteiligt. Da gerade sie sich als besonders stabil in der Krise 
erwiesen haben, kann das nicht im Sinne des Gesetzgebers sein.

Wachstum, Stabilität und Wohlstand hängen auch künftig entscheidend von der 
Gründung und dem langfristigen Erfolg mittelständischer Unternehmen ab, die auf 
eine verlässliche Kreditfinanzierung durch lokal verankerte Kreditinstitute bauen.

Der Handwerkstag, der Industrie- und Handelskammertag, der Genossen schafts-
verband und der Sparkassenverband in Baden-Württemberg begrüßen deshalb, 
dass die Europäische Kommission der Aufforderung des Europäischen Parlaments 
gefolgt ist, die Banken- und Finanzmarktregulierung der letzten Jahre zu über-
prüfen. Im nächsten Schritt müssen die gewonnenen Erkenntnisse Eingang in die 
Banken- und Finanzmarktregulierung finden. Konkret fordern wir :



Die Kapitalmarktunion ist ein weiterer Baustein 
zur Vertiefung der europäischen Integration und 
ihre  zukunftsweisende Ausrichtung auf mehr 
Wachstum und Beschäftigung. Im Idealfall sollte 
den Unter  nehmen in allen Ländern der EU zur 

Deckung der  unterschiedlichen Finanzierungsbedarfe ein breit differenziertes 
Angebot an Finanz dienstleistungen zur Verfügung stehen. 

Bank- und Kapitalmarktfi nanzierung sind damit zwei Seiten derselben Medaille, 
die am Bedarf der Unternehmen ausgerichtet sein müssen. Wie die Erfahrungen 
in Deutschland mit Mittelstandsanleihen zeigen, stellt eine kapitalmarktbasierte 
Finanzierung für Unternehmen allerdings nur in Ausnahmefällen eine Alternative 
zum Bankkredit dar. 

Zudem weist die klassische Kreditfi nanzierung durch regionale und lokale Banken 
eine gewisse konjunkturelle Unabhängigkeit zum Kapitalmarkt auf. Damit leistet sie 
einen wichtigen Beitrag zu einer nachhaltigen, stabilen Wirtschaftsentwicklung.

Ein europäischer Kapitalmarkt braucht daher für kleine und mittlere Unternehmen 
die traditionell verankerte bankbasierte Kreditfi nanzierung. Wir fordern deshalb, 
im Rahmen der Kapitalmarktunion die Kreditfi nanzierung ebenfalls zu stärken und 
nicht zu vernachlässigen.

Dazu darf vor allem auch die weitere Ent wicklung 
des seit 2014 in Europa gültigen Regel werks von 
Basel III die Kreditfi nanzierung des Mittelstands nicht 
ungerechtfertigt benachteiligen.

Für die klassische Mittelstandsfi nanzierung ist etwa die dauerhafte Beibehaltung 
des KMU-Skalierungsfaktors nach Art 501 CRR notwendig. Damit würden die der-
zeit geltenden Eigenkapitalanforderungen für Mittelstandskredite bestehen bleiben 
und nicht zusätzlich ansteigen. Ohne den KMU-Skalierungsfaktor steigen die 
Eigen kapitalanforderungen für Mittelstandskredite um fast ein Drittel. Dies würde 
sich zwangsläufi g über höhere Kreditkosten und ein geringeres Kreditangebot stark 
negativ auf die Kreditvergabe an den Mittelstand auswirken. 

Nach den jüngsten Äußerungen aus der EU-Kommission soll der Faktor bestehen 
bleiben und die Obergrenze von 1,5 Millionen Euro angehoben  werden. Um 
eine rechtssichere Anwendung zu ermöglichen, drängen wir darauf, dass der 
KMU-Skalierungsfaktor unbefristet und ohne weitere Aufl agen in das Regelwerk 
übernommen wird, wie es auch das EU-Parlament fordert.

Wir lehnen zudem die verbindliche Einführung der Refi nanzierungskennziffer 
(„Net Stable Funding Ratio“ oder „NSFR“) bei Basel III ab, da diese die Fähigkeit 
der Banken zur langfristigen Kreditvergabe an Unternehmen mit festgeschriebenen 
Zinsen erheblich einschränken würde. Deutschland hat gute Erfahrungen mit der 
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einlagebasierten langfristigen Kreditvergabe durch lokal verankerte Kreditinstitute 
gemacht. Die bewährte langfristige und stabile Finanzierungskultur des Mittelstands 
darf nicht beschädigt werden.

Zur Sicherung der Kreditfi nanzierung des Mittelstands muss auch die Ver schul-
dungs quote von Basel III („Leverage Ratio“) so ausgestaltet werden, dass 
die  Be freiung des Förderkreditgeschäfts garantiert und der Liquiditätsausgleich 
in den Ver bünden der Sparkassen sowie Volksbanken und Raiffeisenbanken nicht   
geschwächt wird.

Vielfalt in einer Marktwirtschaft ist Zeichen für 
einen funktionierenden Markt und zugleich Garant 
für Stabilität. Die Regulierung des Finanzsektors 
muss daher dieser Vielfalt Rechnung tragen – zum 
Beispiel durch eine konsequente proportionale 

 Aus gestaltung des Regelwerks mit Vereinfachungen und Ausnahmen für kleinere 
und mittlere Kredit institute sowie  ihr vergleichsweise risikoarmes Mittelstands -
geschäft. Bis lang geschieht dies nur un zureichend. Das führt zu einer über -
 pro por tio nalen Belas tung lokal verankerter Kreditinstitute und ihrer Kunden. 
Auch aus diesem Grund halten wir zum Beispiel den Aufbau der europa weiten 
Kredit daten bank mit umfang reichen Meldepfl ichten für falsch (Analytical Credit 
Dataset – AnaCredit der EZB).

Zudem muss das Subsidiaritätsprinzip immer Richtschnur in der Regulierung 
sein. Es gilt, sorgfältig zwischen europäisch harmonisierten und europäisch ver-
einheitlichten Lösungen abzuwägen. Nationale bankaufsichtliche Praktiken und 
Regelungen, die sich als sinnvoll und ausreichend erwiesen haben und den beson-
deren nationalen Gegebenheiten gerecht werden, müssen nicht durch komplexere 
EU-einheitliche Vorschriften ersetzt werden. 

Seit Ausbruch der Krise sind eine Vielzahl neuer Vor-
gaben in der Finanzmarktregulierung umgesetzt und 
auf den Weg gebracht worden. Die Auswirkungen 
sowie das Zusammenwirken der verschiedenen 
Regulierungen sind jedoch sehr komplex und wur-

den bisher kaum untersucht. Es besteht die große Gefahr kontraproduktiver Folge- 
und Wechselwirkungen, ins besondere für die Realwirtschaft. Daher begrüßen wir 
die Überprüfung der Banken- und Finanzmarktregulierung der letzten Jahre durch 
die EU-Kommission ausdrücklich.

Schließlich muss sich die Banken- und Finanzmarktregulierung immer daran 
 messen lassen, inwieweit sie den Kunden, den Menschen und Unternehmen, dient. 
Die Politik sollte bei künftigen Regulierungsvorhaben daher stets schon im Vorfeld 
die Folgen für die Realwirtschaft genauer betrachten. Auch sollten vermehrt 
Auslauf klauseln (Verfallsdaten) zur Anwendung kommen, um ein unkoordiniertes 
und  unerwünschtes Anhäufen vieler Einzelmaßnahmen zu verhindern.

3.  Keine Regulierung 
mit dem Rasenmäher

4.  Genauere Folgenabschätzungen 
vorsehen



Wir lehnen die Vorschläge der EU-Kommission zur 
Schaffung eines vergemeinschafteten Systems der 
Ein lagensicherung in Europa ab. Die zurückgelegten 
Mittel für die Absicherung der Sparer in Baden-
Württemberg und Deutschland dürfen nicht als Haf-

tungsmasse für in Schiefl age geratene Banken in anderen Ländern zweckentfrem-
det werden. Das würde bei uns das große Vertrauen der Menschen und 
Unternehmen in die Sicherheit ihrer Gelder untergraben und die einlagenfi nanzierte 
Kreditvergabe an den Mittelstand schwächen. 

Wir begrüßen es, dass Bundesregierung, Bundestag, Landtag in Baden-Würt tem-
berg, Bundesbank und Sachverständigenrat einmütig eine solche Transfer-
union ab lehnen und fordern die EU-Kommission dazu auf, mit Nachdruck den 
 Aufbau na tio na ler Einlagensicherungssysteme in Europa einzufordern, wie es die 
EU-Richt linie eigentlich bis Mitte 2015 vorgab. Das ist immer noch nicht in allen 
EU-Ländern geschehen, während Sparkassen sowie Volksbanken und 
Raiffeisenbanken ihre Institutssiche rung fristge recht an die neuen europäischen 
Vorgaben angepasst haben und ihre Sicherungstöpfe entsprechend befüllen.

Die hohe Sicherheit der Spargelder in Deutschland ist ein tragendes Element 
unserer erfolgreichen mittelständischen Wirtschaft und muss es bleiben. Die 
kleinen und mittleren Unternehmen sind zur Finanzierung von Inves ti tio nen, 
Arbeitsplätzen und Wachstum auf Kredite angewiesen, die ihre Haupt kredit geber, 
Volksbanken und Raiffeisenbanken sowie Sparkassen, vor Ort über Kun deneinlagen 
refi nanzieren. Ohne eine hohe Sicherheit der Ersparnisse können stabile mittel-
ständisch geprägte Wirtschafts- und Finanzierungskreisläufe, wie wir sie fl ächen-
deckend haben, nicht funktionieren.

Baden-Württemberg im Juli 2016
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Einlagensicherung in Europa

�


